
Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Soziologische Jurisprudenz, ein Fall
für Hautarzt und Psychiater?
Posted on 19. Januar 2024 by Klaus F. Röhl

Die Gunther Teubner zum 65. Geburtstag 2009 gewidmete Festschrift trägt den
Titel »Soziologische Jurisprudenz«. Vor der Kritik kommt Bewunderung. Teubner hat
wie kein anderer, anknüpfend an Luhmanns Systemtheorie, eine Sozialtheorie des
Rechts entwickelt.[1] Sie ist geistreich, erschließt neuartige Quellen und bietet im
Detail viele kluge Beobachtungen. Teubners Metapher von der globalen Bukowina,
die auf Eugen Ehrlich anspielt, hat sich global verbreitet. Der von Rückert und
Seinecke herausgegebene Sammelband über die Zivilrechtler des 19. und 20.
Jahrhunderts und ihre Methodik stellt Teubner im Titel neben Savigny.[2]
Prominenter geht es nicht. Wenn wir uns aber fragen, ob die Methodenlehre für
Gegenwart und Zukunft umgeschrieben werden muss, ist die Antwort eher negativ.
Aber das ist auch gar nicht Teubners Anspruch. Teubner ist zu vorsichtig, um
handfeste Methodenratschläge zu geben. Er erklärt uns rundweg, soziologische
Jurisprudenz sei ein Ding der Unmöglichkeit.

Teubners Rechtssoziologie übersetzt soziologische und rechtstheoretische
Beobachtungen in die Sprache der Systemtheorie Luhmanns. Damit erzielt er einen
Verfremdungseffekt, von dem viele sich faszinieren lassen. Zu dieser Faszination
trägt nicht zuletzt bei, dass Teubner die als solche durchaus geläufigen
rechtstheoretischen Probleme als Paradoxien darstellt. Seine Paradoxologie ist
erweist sich als ein modernistischer Tanz um das Werturteilsproblem. Den Spagat
der Systemtheorie zwischen operativer Schließung und kognitiver Offenheit
überbrückt Teubner mit der Figur des responsiven Rechts.

Der Begriff des responsiven Rechts[3] stammt von Nonet und Selznick, die damit
eine evolutionäre Entwicklung postmodernen Rechts kennzeichnen wollten. Teubner
hat 1982 das evolutionstheoretische Konzept des responsiven Rechts von Nonet
und Selznick in ein rechtspolitisches umgelenkt. Danach ist responsives Recht eine
»flexible, lernfähige Institution, … die sensibel reagiert auf soziale Bedürfnisse und
menschliche Aspirationen«.[4]

Auf der Zivilrechtslehrertagung in Zürich 2017 (auf der Teubner den
Einleitungsvortrag über »Digitale Rechtsubjekte« hielt) fügte Michael Grünberger  in
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seinem Vortrag über »Verträge über digitale Güter« einen Abschnitt über
»Methodenfragen« ein, in dem er eine »responsive Rechtsdogmatik« als Antwort
auf die Umweltveränderungen durch die Digitalisierung vorschlug. Er meinte, »mit
einer gedanklich im späten 19. Jahrhundert wurzelnden Privatrechtstheorie [werde]
man keine adäquaten Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in
ganz anders gelagerten Kontexten finden«, und forderte stattdessen eine
»responsive Rechtswissenschaft«. Dazu bezog sich Grünberger auch auf einen
Aufsatz Teubners aus dem Jahr 2015, indem dieser den Spagat zwischen einem an
sich autonomen Rechtssystem und Notwendigkeit, den Blick auf die Umwelt des
Rechts offen zu halten, auf den geläufigen Nenner der Irritation und Perturbation
gebracht hatte, sowie schließlich auf Luhmanns Unterscheidung zwischen
kognitiven und normativen Erwartungen, von denen letztere sich zur Rezeption in
das Recht anbieten sollen. Aus Riesenhubers Erwiderung entsteht der Eindruck: Wir
brauchen keine neuen Methoden. Das Arsenal der Dogmatik und der Methodenlehre
ist allemal ausreichend. Im Grunde ist alles schon einmal dagewesen, alle
relevanten sachlichen Aspekte ließen sich »mit der im späten 19. Jahrhundert
wurzelnden Privatrechtstheorie«, mit ihrer Dogmatik und ihrer Methodenlehre
erfassen. Das ist nicht ganz falsch und doch nicht richtig. Dass das nicht ganz falsch
ist, hat Alexander Stark in seiner Dissertation über die »Interdisziplinarität der
Rechtsdogmatik« dargelegt. Dass Riesenhubers Abwehr nicht ganz richtig ist, zeigt,
jedenfalls auf den ersten Blick, der Umstand, dass eine explizit soziologische
Jurisprudenz praktisch keine Rolle spielt.

Eine soziologische Jurisprudenz ist anscheinend so etwas wie die Quadratur des
Kreises.

Eine Probe aufs Exempel liefert der von Lomfeld herausgegebene Sammelband »Die
Fälle der Gesellschaft«, der im Vorwort als »Wirkungsschrift« aus Anlass von
Teubners 70. Geburtstag vorgestellt wird. Darin werden 16 höchstrichterlich
entschiedene Fälle in ihren sozialen Kontext eingebettet. Der Darstellung des Falls
und dem Leitsatz der Entscheidung wird jeweils ein »soziologischer Leitsatz«
vorangestellt. Anschließend geben die Autoren, teilweise in der Form eines fiktiven
Sondervotums, ihre Erläuterungen. Das Ganze beginnt mit einer Einleitung
Lomfelds. Man wir ihm gerne zustimmen, wenn er die »richterliche
Rechts(fort)bildung« als methodisches Kernproblem ansieht und in der Frage »nach
vergleichbaren Interessenlagen zwischen Fällen«, also in einer »fallbezogenen
Interessenjurisprudenz … die Wiege soziologischer Jurisprudenz« findet.
Enttäuschung macht sich dagegen breit, wenn danach »normale« Rechtsdogmatik
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als Dummy aufgebaut wird, weil sie die »Unbestimmtheit« und die »Subjektivität«
aller Entscheidungen nicht zur Kenntnis genommen habe. Die Sache wird nicht
besser dadurch, dass der Dummy dann mit »Entscheidungsparadox« und
»Begründungsparadox« aufgerüstet wird. Die Fallbeispiele leisten nichts, wozu
Jurisprudenz nicht immer schon imstande war. Diese Probe jedenfalls ist
misslungen.

2020 haben Grünberger und Reinelt einen neuen Anlauf unternommen. In einem
schmalen, aber scharfen Band, der bei J. C. B. Mohr erschienen ist, fordern sie
offensiv eine soziologische Jurisprudenz. Angetrieben wird der Text von einem
starken Engagement für das Gleichheitsversprechen des Grundgesetzes,
vorgebracht in einem systemtheoretisch orientierten Jargon. Soziologische
Jurisprudenz soll die Rechtsdogmatik dazu bringen, wirksame Mittel gegen die
strukturelle Diskriminierung zu finden. Responsivität ist für Grünberger/Reinelt ein
dogmatischer Imperativ:

»Das Recht muss das von allen (!) Sozialtheorien gelieferte Wissen
gleichermaßen berücksichtigen.«[5]

Zur Einlösung formulieren Grünberger/Reinelt die Probleme in einer
systemtheoretisch orientierten Sprechweise. Ihre Argumente beziehen sie in erster
Linie aus der »Eigenrationalität« der Sozialsysteme, selektiv nutzen sie auch
empirische Untersuchungen. Sieht man näher hin, so arbeiten sie mit zwei
Kunstgriffen:

Eine soziologische Rechtstheorie soll der Dogmatik vermelden, wann sie
irritiert zu sein hat (S. 7).
Die Dogmatik ihrerseits verschafft sich Luft, indem sie, dem Vorschlag von
Franz Hofmann [6] folgend, das anglo-amerikanische Remedy-System mit
seiner Trennung von Stammrechten und Rechtsfolgen importiert. So wird das
»Rechtsfolgenregime« von den primären Gebots- und Verbotsnormen getrennt
und auf abschreckende Wirkung getrimmt.

Was hier soziologische Rechtstheorie genannt wird, erschöpft sich in der
Übernahme fremddisziplinärer (soziologischer) Problemdefinitionen für die
Rechtsdogmatik. Der Import des Remedy-Systems ist ein Gewinn nur für
unterbeschäftigte Rechtsdogmatiker. Die Trennung der remedies von den Gebots-
und Verbotsnormen ist ein typischer Zug der ökonomischen Analyse des Rechts, die
bekanntlich Effizienz zum Prinzip hat mit der Folge, dass die die Wirksamkeit von
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Recht im Vordergrund steht. Gegen eine Querschnittsbetrachtung aller
Sanktionsnormen als Rechtsfolgen ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil, sie ist
notwendig, um zu sehen, wie sie unterschiedlich, gegeneinander oder zusammen
wirken. Aber die dogmatische Separierung eines Rechtsfolgenrechts von den
primären Gebots- und Verbotsnormen ist ein Irrweg, weil Gebote und Verbote auf
der einen Seite und Sanktionen auf der anderen stets als aufeinander bezogen
gesehen und bewertet werden müssen, es sei denn, man sieht die Aufgabe der
Justiz in der Beförderung gesellschaftlicher Ziele und nicht im Ausgleich zwischen
den konkret am Prozess Beteiligten.[7]

Für Europa erklärt sich die Fixierung auf Rechtsfolgen und deren Effektivität aus
einem Minderwertigkeitskomplex des Unionsrechts. Doch selbst wenn man sich
darauf einlässt und mit dem EUGH bei verschiedenen möglichen Auslegungen einer
Vorschrift des Unionsrechts derjenigen den Vorzug gibt[8], die die praktische
Wirksamkeit der Vorschrift zu wahren geeignet ist, so darf man sich nicht auf
Sanktionen und Abschreckung konzentrieren. Die Wirksamkeit einer Norm hängt in
erster Linie davon ab, dass ihre Ziele von den Adressaten akzeptiert werden. Eine
zurückhaltende Anwendung der Antidiskriminierungsgesetze könnte ihnen vielleicht
sogar zu besserer Wirkung verhelfen. Bei der Ausfüllung der remedies ist bei
Grünberger/Reinelt nicht mehr von soziologischer Jurisprudenz die Rede, sondern 15
Mal von Abschreckung. Wenn man bedenkt, wie ausführlich Kriminologen die
präventive Wirkung unterschiedlicher Sanktionen untersucht haben, handelt es sich
um jene Stammtischdogmatik, die eine soziologische Jurisprudenz doch gerade
überwinden will.

Ungeachtet ihres Plädoyers für eine soziologische Jurisprudenz verstehen
Grünberger und Reinelt sich als Dogmatiker und betonen den strictly legal point of
view. »Responsive Rechtsdogmatik« verlangt daher nach einem »komplexen
Übersetzungsprozess«, damit außerjuristisches Wissen rezipiert werden kann. Allein
es fehlt ein Übersetzer. Der Übersetzungsprozess hat Ähnlichkeit mit Starks
dogmatischer Deliberation, soll diese doch »gründeresponsiv« und
»gründesensibel« ausfallen.[9] Während Stark allgemein »Nachbarwissenschaften«
im Blick hat und eine (relative) Gegenläufigkeit von Interdisziplinarität und
Dogmatik konstatiert (S. 363), setzen Grünberger/Reichelt auf Soziologie und
Sozialtheorien und lassen sich von den Wertungen dieser Fächer mitreißen.
Während Stark die Responsivität der Dogmatik nur »supererogatorisch« einfordert,
ist Responsivität für Grünberger/Reinelt ein dogmatischer Imperativ.

Was fehlt, ist auf eine deutliche Ansprache der (Wert)-Urteilsbildung, mit der die
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Dogmatik auf Fremdwissen reagiert. Man ist sensibilisiert und irritiert. Für
Perturbationen bei der Lektüre des Rezepts sorgen 300 Gendersternchen. Der durch
Irritationen und Perturbationen sensibilisierte Dogmatiker geht aber nicht etwa zum
Hautarzt oder Psychiater, sondern respondiert auf die sozialwissenschaftliche
Behandlung mit – ja womit? Doch wohl mit einem Werturteil. Doch über Werturteile
zu reden, wagt er nicht.
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dem Recht eine »Eigenrationalität«. Solche Eigenrationalität läuft auf Eigennormativität hinaus. Zu
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Rechtsprechung.
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